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7Ob625/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1958

Norm

ABGB §1321

Rechtssatz

Zur "anpassenden Gewalt": Die Verjagung eines Tieres darf nur auf eine solche Art und mit solchen Mitteln

durchgeführt werden, die der Größe und Gefährlichkeit des Tieres entsprechen. Durch die Anwendung ungeeigneter

Mittel wird die aus § 1304 ABGB abzuleitende Sorgfaltspflicht verletzt.
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